
DER BUNDESTAG HAT AM 2. DEZEMBER 2022 DAS JAHRESSTEUERGESETZ 2022 MIT 
WICHTIGEN ERGÄNZUNGEN UND ABWEICHUNGEN GEGENÜBER DEM REGIERUNGS-
ENTWURF VERABSCHIEDET. AM 16.DEZEMBER 2022 HAT AUCH DER BUNDESRAT 
DIESEM GESETZ ZUGESTIMMT.
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Ab Januar 2023 werden diese Neuregelungen 
wirksam: 

Ertragsteuerbefreiung für bestimmte Photo-
voltaikanlagen (ab 1.1.2022!), § 3 Nr. 72 EStG 
Es wird eine Ertragsteuerbefreiung für Einnahmen 
aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen bis zu 
einer Bruttonennleistung (lt. Marktstammdaten-
register) von 30 kW auf Einfamilienhäusern und 

Gewerbeimmobilien bzw. 15 kW je Wohn- und 
Gewerbeeinheit bei übrigen Gebäuden (z. B. Mehr-
familienhäusern, gemischt genutzten Immobilien) 
eingeführt.

Die Steuerbefreiung gilt für den Betrieb einer 
einzelnen Anlage oder mehrerer Anlagen bis max. 
100  kW (peak). Die 100-kW (peak)-Grenze ist dabei 
pro Steuerpflichtigem bzw. Mitunternehmerschaft 
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zu prüfen. Die Steuerbefreiung ist unabhängig von 
der Verwendung des erzeugten Stroms.

Werden in einem Betrieb nur steuerfreie Einnah-
men aus dem Betrieb von begünstigten Photovol-
taikanlagen erzielt, soll hierfür kein Gewinn mehr 
ermittelt werden müssen. Bei vermögensverwal-
tenden Personengesellschaften (z. B. Vermietungs-
GbR) soll der Betrieb von Photovoltaikanlagen, die 
die begünstigten Anlagengrößen nicht überschrei-
ten, nicht zu einer gewerblichen Infektion der 
Vermietungseinkünfte führen.

Häusliches Arbeitszimmer, § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 6b EStG 
Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Tätigkeit, können die Aufwendungen weiterhin in 
voller Höhe als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten abgezogen werden. Die Aufwendungen 
sind in diesen Mittelpunktfällen auch dann abzieh-
bar, wenn ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Anstelle des Abzugs der tatsächlichen Auf-
wendungen ist nun auch ein pauschaler Abzug in 
Höhe von 1.260 EUR (Jahrespauschale) möglich.
Diese Jahrespauschale ist monats- und personen-
bezogen zu berücksichtigen.

Muss die Tätigkeit nur tageweise in der häuslichen 
Wohnung ausgeübt werden, weil den Steuerpflich-
tigen an den übrigen Arbeitstagen ein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht, kommt ein Ab-
zug der Aufwendungen nur über die Homeoffice-
Pauschale in Betracht.

Homeoffice-Pauschale, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 
6c EStG 
Die sog. Homeoffice-Pauschale wird auf 6 EUR pro 
Tag angehoben. Außerdem wird sie dauerhaft ent-
fristet und der maximale Abzugsbetrag von 600 
EUR wird auf 1.260 EUR pro Jahr erhöht.

Der Höchstbetrag wird erreicht, wenn die Steuer-
pflichtigen die betriebliche oder berufliche Tätig-
keit an 210 Tagen im Jahr am häuslichen Arbeits-
platz ausüben.

Die Homeoffice-Pauschale wird in die Werbungs-
kostenpauschale eingerechnet und nicht zusätzlich 
gewährt. Nicht von der Homeoffice-Pauschale ab-
gegolten sind Aufwendungen für Arbeitsmittel.

Gebäude-AfA, § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG 
Der lineare AfA-Satz für neue Wohngebäude wird 
von 2% auf 3% angehoben. Die aus dem Ansatz 
des höheren pauschalen AfA-Satzes resultierende 
kürzere Abschreibungsdauer von 33 Jahren hat aber 
keinen Einfluss auf die Beurteilung der tatsächlichen 
Nutzungsdauer von Wohngebäuden. Diese wird 
regelmäßig auch mehr als 50 Jahre betragen.

Sonderabschreibung für die Herstellung neuer 
Mietwohnungen, § 7b EStG 
Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung wer-
den die Voraussetzungen an die Wohnung zukünftig 
an bestimmte Effizienzvorgaben gekoppelt. Zudem 
werden die einzuhaltende Baukostenobergrenze und
die maximal förderfähige Bemessungsgrundlage ver-
ändert. So ist die Inanspruchnahme der Sonderab-
schreibung zukünftig daran gekoppelt, dass das Ge-
bäude, in dem die neue Wohnung hergestellt wird, 
die Kriterien für ein „Effizienzhaus 40“ mit Nachhal-
tigkeitsklasse/Effizienzgebäude-Stufe 40 erfüllt.
Gilt für Wohnungen, die hergestellt werden auf-
grund eines Bauantrags oder einer entsprechenden 
Bauanzeige in den Jahren 2023 bis 2026.

Arbeitnehmer-Pauschbetrag, § 9a Satz 1 Nr. 1 
Buchst. a EStG 
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird von bisher 
1.200 EUR auf 1.230 EUR erhöht.

Energiepreispauschale für Renten- und Versor-
gungsbeziehende, §§ 19 Abs. 3, 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchst. c EStG 
Die Energiepreispauschale (EPP) für Renten- und 
Versorgungsbeziehende wird als steuerpflichtige 
Einnahme vollständig der Besteuerung unterliegen.

Sparer-Pauschbetrag, § 20 Abs 9 EStG 
Der Sparerpauschbetrag wird von 801 EUR 
bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveranlagung auf 
1.000  EUR bzw. 2.000 EUR ansteigen.
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Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, 
§ 24b Abs. 2 Satz 1 EStG 
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird 
um 252 EUR auf 4.260 EUR angehoben.

Für jedes weitere Kind kommen auch künftig 
240  EUR dazu.

Ausbildungsfreibetrag, § 33a Abs. 2 Satz 1 
EStG
Der Ausbildungsfreibetrag wird von 924 EUR 
auf 1.200 EUR angehoben. Dieser Betrag kann 
zur Abgeltung eines Sonderbedarfs eines sich in 
Berufsausbildung befindenden, auswärtig unter-
gebrachten, volljährigen Kindes, für das Anspruch 
auf Kindergeld besteht, vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abgezogen werden.

Pauschalversteuerungsoption, § 40a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 EStG 
Die Arbeitslohngrenze bei kurzfristiger Beschäfti-
gung wird von 120 EUR auf 150 EUR je Arbeitstag 
angehoben, damit die Pauschalversteuerungsop-
tion ihre bisherige praktische Bedeutung auch in 
Zukunft behält.

Besteuerung der Gas-/Wärmepreisbremse, 
§ 123 ff. EStG 
Alle im Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG) be-
nannten Entlastungen unterliegen der Besteuerung.

Lieferung und Installation von Photo-
voltaikanlagen, § 12 Abs. 3 UStG 
Die Neuregelung sieht vor, dass auf die Lieferung, 
die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen 
Erwerb sowie die Installation von Photovoltaikan-
lagen einschließlich der Stromspeicher ein Null-
steuersatz anzuwenden ist. Der Vorsteuerabzug 
als Grund für einen Verzicht auf die Kleinunterneh-
merregelung soll damit entfallen, weil die Liefe-
rung von Photovoltaikanlagen ohnehin nicht mehr 
mit Umsatzsteuer belastet ist.

Voraussetzung ist, dass die Photovoltaikanlage 
auf und in der Nähe von Privatwohnungen, 

Wohnungen sowie öffentlichen oder anderen Ge-
bäuden, die für das Gemeinwohl dienende Tätig-
keiten genutzt werden, installiert wird. Davon soll 
ausgegangen werden können, wenn die installierte 
Bruttoleistung der Photovoltaikanlage nicht mehr 
als 30 kW (peak) beträgt.

Ertrags- und Sachwertverfahren, BewG 
Im Bewertungsgesetz werden insbesondere das Er-
trags- und Sachwertverfahren zur Bewertung bebau-
ter Grundstücke sowie die Verfahren zur Bewertung 
in Erbbaurechtsfällen und Fällen mit Gebäuden auf 
fremdem Grund und Boden an die geänderte Immo-
bilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 
14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805) angepasst.

Dabei soll sichergestellt werden, dass die von den 
Gutachterausschüssen für Grundstückswerte auf der 
Grundlage der ImmoWertV ermittelten, sonstigen 
für die Wertermittlung erforderlichen Daten unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Modellkon-
formität weiterhin bei der Grundbesitzbewertung 
für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
sowie Grunderwerbsteuer sachgerecht angewendet 
werden können.

Insbesondere werden dabei die Liegenschaftszins-
sätze (§ 188 Abs. 2 Satz 2 BewG) und die Wert-
zahlen für das Sachwertverfahren (§ 191 Satz 2 
BewG i. V.m. Anlage 25 zum BewG) an das aktuelle 
Marktniveau angepasst. Die Anpassungen kön-
nen insbesondere bei Übertragungen von Einund 
Zweifamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen 
zum Anstieg der Schenkung- und Erbschaftsteuer 
führen, soweit im Einzelfall das Sachwertverfahren 
einschlägig ist. Betroffen sind auch Mehrfamilien-
häuser, bei denen regelmäßig der Ertragswert 
herangezogen wird.

Vorrangig ist hier jedoch immer das Vergleichswert-
verfahren anzuwenden, das im Wesentlichen auf 
Vergleichsfaktoren oder Vergleichspreisen der örtlich 
zuständigen Gutachterausschüsse basiert. Nur wenn 
keine Vergleichswerte vorliegen, ist nach § 182 Abs.  4 
Nr. 1 BewG das Sachwertverfahren einschlägig.


